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und den einzelnen Gläubigern mn der Höhe des hierdurch erlittenen
Verluſtes haftbar eiſtete jedoch Longinus die volle Zahlung an
ſeine Gattin zur Zeit, wo EL ſeine Zahlungsunfähigkeit ezüg⸗lich der anderen Gläubiger vorausſah, aber noch geſetzli freiesVerfügungsrecht über ſeine Habſeligkeiten beſaß dann kann wenig⸗en die Gattin, die bona fHde die Zahlung in Empfang nahm,nicht als der Ungerechtigkeit mitſchuldig verurteilt werden; ſelbſt
von ſeiten des Longinus iſt die Ungerechtigkeit der Handlungsweiſezweifelhaft, da verſchiedene Autoren verſchiedentlich die rage ent
ſcheiden, ob der ärmere, der dem Schuldner näherſtehende oder auchder unächſt —um ahlung einkommende Gläubiger vor den anderen
befriedigt werden könnte. Vgl phons. Iib 11 690 IE.; Lugo,De ustitia t lure 2 866

Valkenburg (L.) Holland. Aug. LehmkuhlII em ertiter verbotene negotiatioꝰ) Ein Leſerder Zeitſchrift hat folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt:ſt eS dem Geiſtlichen erlaubt auf das Steigen und Fallen
von Wertpapieren zu ſpekulieren?

V

ſt dem Geiſtlichen überhaupt jede Börſenoperationverboten?
ſt * ihm auch nicht rlaubt, Wertpapiere, die ſich In

ſeinem Beſitze befinden und gegenwärtig hoch in Urs ſtehen,mit anderen von niedrigem Kurs zu vertauſchen und ſo einen Ge
winn machen?

Nach dem kanoniſchen Rechte iſt dem Geiſtlichen jede eSO-tiatio quaestuosa (im Gegenſatze zur negotia oeconomica) verboten.
Unter negotiatio quaestuosa verſteht jedes Geſchäft durch wel
ches Sachen zur Erreichung eines Gewinnes anderswo gekauft und
wiederverkauft werden und zwar entweder Uunverändert oder verändert
durch fremde, gedungene Arbeit. Es darf alſo der Kleriker Dinge,die ſelbſt beſitzt, oder für ſeinen eigenen Gebrauch gekaufthat, wieder mit Gewinn verkaufen, auch wenn ſie ihm nicht über⸗
flüſſig ſind Ebenſo iſt dem Kleriker erlaubt, von anderen Dingen
zu kaufen und ſie verändert oder verbeſſert teurer zu verkaufen,

nUur der Geſchäftsbetrieb überhaupt des Klerikers nichtunwürdig iſt Er darf aber nicht durch andere die en verändern
und verbeſſern aſſen und dann teurer verkaufen, weil e dann durchandere ern Geſchäft betreiben würde

Das Verbot trifft die Kleriker, wenn ſie n höheren Weihenſtehen, die Benefiziaten, auch ſie nicht mn den höheren Weihenſtehen und die Ordensleute. Es iſt im allgemeinen er Er  ich  2  —tend, läßt aber Geringfügigkeit des Gegenſtandes zu, ſo daßbloß läßlich geſündigt wird, bloß leine und Unbedeutende Ge
ſchäfte derart abgewickelt werden. Schwere Sünde aber iſt * ſelbſtdann nicht, wenn jemand einmal oder auch das eine oder andere
Mal ern bedeutenderes Geſchäft macht.
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Eine von den Autoren vielfach behandelte rage iſt Es, ob S
dem Kleriker (Crlau ſei, ſich AOn Aktiengeſellſchaften, an Börſen

2
operationen dgl zu beteiligen.

Es iſt nun er erlaubt, ſich Staats und Städteobli⸗
gationen zu kaufen und Zins davon zu beziehen, denn das 10
nichts anderes, als ſein eld auf Zins ausleihen. 2 Es iſt
erlaubt, Obligationen und Pfandbriefe von Aktiengeſellſchaften 3u
nehmen, weil auch In dieſem Falle nichts nderes vorliegt, als ein
Darlehen gegen in en önnte die Mitwirkun in Frage
kommen bei einer Geſellſchaft die ſchlechten Zwecken dient Ob
8 dem Kleriker rlaubt ſei, eigentliche Aktien zu nehmen von Aktien—
geſellſchaften iſt eine viel umſtrittene rage Manche halten Aktien—
nehmen ſchlechthin und In jedem U für unerlaubt, weil der Kleriker
damit ern gewinnbringendes Geſchäft betreibe Andere unterſcheiden zwi
ſchen induſtriellen Unternehmungen und Handelsgeſellſchaften. Aktien
von Handelsgeſellſchaften zu nehmen, halten ſie für unerlaubt, Aktien
von Induſtriegeſellſchaften zu nehmen, halten ſie für erlaubt, E
von Bergbau, Eiſenbahnen und Trambahnen. Es kann aber wenig⸗
en bei verſchiedenen Induſtrieaktien die *  6 Schwierigkeit ent⸗
ſtehen, einmal, daß man Iun dieſem Falle durch einen anderen ein
Geſchäft betreibt, dann, daß dieſe Induſtriegeſellſchaften meiſtens doch
auch als Handelsgeſellſchaften anzuſehen ſind So hält ernz
(III 219) eine Uhrenfabrik für eine Handelsgeſellſchaft. Doch ſind
hier manche Entſcheidungen des 6 beachten. Nach Dekret
vom November 1875 iſt der Ankauf von Aktien bei Eiſenbahn⸗
und anderer ähnlicher Geſellſchaften (alſo iIi Trambahn, ampf
chiffahrt Kanalbauten) geſtattet. Eine En  eidung pri 1857
0 den Biſchb die Vollmacht gegeben, die Erlaubnis dazu 3u
erteilen: „de Dropria Persona tantum“; damit var natürlich QAus
geſchloſſen daß etwa Stiftungsgelder dazu verwendet würden, wohl
auch, daß der Kleriker eld als arlehen aufnehme, um ſich Aktien

kaufen Was die Bankaktien angeht, ſo hat eine Entſcheidung
15 April 885 erklärt: •558 2  0 6886E inquiétandas Dersonas CCle—
Siasticas 81 Wan actiones 86U itulos enSaE nummulariae,
dummodo paratae Sint Stare mandatis 18 t abstineant

qualibe actione dietarum actionum 8SEU titulorum t 46—
sertim ab O0mni actu, gui dieitur dei giuochi di borsa.“ Der
Kleriker darf alſo Bankaktien beſitzen, aber ſich nicht an dem Ge
ſchäftsbetrieb, den Generalverſammlungen uſw beteiligen. Bedenken
liegen hier inſofern vor, als verſchiedene Banken an den Börſen⸗
pielen ſich beteiligen oder ſonſt unerlaubte Manipulationen vor
nehmen.

Aktien einer Verſicherungsgeſellſchaft zu nehmen, iſt erlaubt,
vorausgeſetzt, daß ſie keinem unerlaubten Zwecke dienen. Ebenſo iſt
eS geſtattet, Aktien nehmen einer Geſellſchaft für rbauung eines
oliſchen Vereinshauſes, einer katholiſchen Zeitung, weil hier gar
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nicht der Gewinn, ſondern Förderung des guten Unternehmens der
Zweck iſt Börſenſpiel iſt dem Kleriker verboten, wie ſchon Qaus
der letztangeführten Entſcheidung hervorgeht. Alſo Wertpapiere ein⸗
kaufen und verkaufen mit Spekulation auf deren Steigen und Fallenbeſonders bet Termin⸗ und Differenzgeſchäften, einen Gewinn 3erzielen iſt negotiatio quaestuosa nd deswegen verboten.

Was die geſtellten Fragen angeht, ſo iſt eS
dem Hleriker nicht erlaubt, im ehen angegebenen Sinne Spekulationen In Wertpapieren zu treiben, weil ſie eben Börſenſpiel ſind

—2. Es iſt nicht jede Börſenoperation, wohl aber Börſenſpieverboten.
Er darf er Papiere, die jetzt hoch In Kurs ſtehen ver

äußern und ſich ol aufen, die niedrigeren Urs haben, AUm da
durch einen Gewinn 3u machen; oder auch mit ſeinem Gelde Papiere,die jetzt niedrig ſtehen, kaufen, In der Hoffnung auf Kursſteigerung.Das iſt noch nicht Börſenſpiel. Uebrigens tut der Kleriker
gut daran, nur ſolide Wertpapiere 3u kaufen, III nicht eine Er
ſparniſſe 3 verlieren, und das Aus Kirchengut gewonnene Vermögen,das 10 wieder guten Zwecken zuzuführen hat, aufs Spiel enWürzburg. Dr epfer , Univ.⸗Profeſſor.III (Jurisdictio suppleta. Ein Weltprieſter, der die
gewöhnliche Diözeſanjurisdiktion VI triennium beſitzt, aber keine wei⸗
tere ſeelſorgerliche Stellung verſieht, wird zugleich mit mehrerenderen Beichtvätern als COnfeéssarius In einem Studenten⸗Inſtitutgeſtellt. In der ſicheren Meinung, die erteilte Q.  Urisdiktion ſei nochnicht erloſchen, hört eL eine Anzahl Beichten nd gewahrt erſt einigeTage ſpäter ſeinen Irrtum, da die Jurisdiktion tatſä ſchon ſeit
mehreren Wochen 3u Ende

rage: Waren die erteilten Abſolutionen gültig?Antwort Ohne Zweifel ieg hier der Fall vor, wo die juris-dietio suppleta eintritt und zwar 1 ETrrOTE COommuni CUIII titulo
COloOrato. Da weder die Zöglinge des Inſtitutes von der zu nde
gegangenen Beichtjurisdiktion eine Ahnung Aben konnten, noch njemand davon wußte, err gewiß eun ErroOr Communis; aber auchdie zweite Bedingung des itulus COloratus lag vor Titulus Im all
gemeinen beſagt für die Beichtjurisdiktion die Uebertragung eines
Amtes, mit welchem die Tätigkeit als C(COnfessarius weſentlich ver-
Unden iſt die Verleihung einer Pfarrei; umſomehr die irekte
und örmliche Beſtellung als Beichtvater. Wenn nun die wirklich voll
zogene Uebertragung eines ſolchen mite entweder null und nichtig
war eines geheimen Fehlers (Simonie) oder ſpäter verloren
ging durch Widerruf des Obern, ſo en der Itulus COloratus
zum Unterſchiede von dem Itulus eXIstimatus, de von der zu⸗ſtändigen kirchlichen Autorität überha nicht übertragen wurde,ſondern nur bei den Gläubigen als vorhanden galt die Im Wegeder Staatsgewalt erfolgte Einſetzung eines Pfarrers


